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Wertstoffhof - Annahmehinweise 
Zufahrt nur für Hanauer Gebührenzahlende 

Kostenfrei: 

- Sperrmüll (max. 2 cbm): Bewegliche Haushaltsgegenstände, die zu groß für die schwarze Tonne sind 
und die man bei einem Umzug mitnehmen würde 

- Papierabfälle: Papier, Pappe, Kartonagen ohne Verschmutzungen 
- Leichtverpackungen aus Kunststoff, Verbundstoff oder Metall („gelbe Tonne“) 
- Kompostierbare Pflanzenabfälle aus dem Garten (max. 2 cbm) 
- Elektrogeräte, Lampen, Batterien und Akkus in haushaltsüblicher Art und Menge 

Kostenpflichtig:  

- ≤ 0,25 cbm = € 7,-; ≤ 0,5 cbm = € 14,-; ≤ 0,75 cbm = € 21,-; ≤ 1,0 cbm = € 28,- 
o Bauschutt ohne Fremdstoffe, ohne Gips bzw. Rigips und ohne Leichtbausteine (Ytong, 

Porenbeton etc.) 
o Baumischabfall (Abfälle aus Wohnungs- und Hausumbauten) 

- 70l-Sack Restabfall = € 7,- 

Von der Annahme ausgeschlossen: 

- Flüssige Abfälle 
- Gefährliche Abfälle (so genannte Sonderabfälle wie z.B. asbesthaltige Abfälle, Nachspeicheröfen, 

Künstliche Mineralfaser, Tresore, Holz aus dem Außenbereich, etc.) 
- Dämmstoffe aller Art 
- Gewerbliche Abfälle 
- Autoteile 
- Bioabfall aus der Küche 
- Gegenstände und Mengen, die nicht haushaltsüblich sind 
- Fenster und Flachglas 
- Bituminöser Straßenaufbruch (Asphalt) und Dachpappe 
- Erd- oder Bodenaushub 
- Wurzelstöcke und Stammholz (Ø ≥ 20cm), Grünschnitt > 1,50 m Länge 

Von der Zufahrt sind folgende Fahrzeuge ausgeschlossen: 

- mit einem zulässigen Gesamtgewicht von ≥ 3,5 t 
- mit geladenem Bauschutt > 1 cbm 
- mit geladenen Baumischabfällen > 1 cbm 
- mit geladenem Sperrmüll > 2 cbm 
- mit geladenem Grüngutabfall > 2 cbm 
- mit > 10 geladenen Elektrogeräten 
- mit unsortierten Abfallgemischen (Abfallfraktionen müssen zur Abrechnung vorsortiert sein) 

Den Anweisungen der Mitarbeiter ist Folge zu leisten. 


